
1

GEMEINDE REICHENAU
9565 Ebene Reichenau 80 

Telefon: 04275/2180 | Fax: 04275/21810 | UID Nr. ATU25682204 

E-Mail: reichenau@ktn.gde.at | Homepage: www.reichenau.gv.at

___________________________________________________________________

________

Zahl: 240-1/2026

Betre(: Allgemeine Kinderbetreuungsordnung Auskün.e: Frau Komar

KINDERBILDUNGS- UND BETREUUNGSORDNUNG 

des  Gemeinderates  der  Gemeinde  Reichenau  vom  24.06.2026  Zahl  240-1/2026,  mit  der  eine 

Kinderbildungs- und -betreuungsordnung für Kindergärten in Entsprechung des § 14 des Kärntner 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes K-KBBG LGBl. Nr. 13/2011, in der derzeit gül:gen Fassung 

erlassen wird.

 

§ 1 
ALLGEMEINE AUFNAHMEBEDINGUNGEN

(1) Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze. Kinder, welche sich im verpAichtenden 

Kindergartenjahr beCnden, werden vorrangig in den Kindergarten aufgenommen.

(2) Voraussetzungen für die Aufnahme sind:

a. das vollendete 1. Lebensjahr für die alterserweiterte Kindergartengruppen

b. das vollendete 3. Lebensjahr für die Regelkindergartengruppen

c. die körperliche und geis:ge Eignung des Kindes

d. die Anmeldung durch den Erziehungsberech:gten

e. die Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung

f. die  schri.liche  VerpAichtung  eines  Erziehungsberech:gten,  die  Kinderbildungs-  und 

-betreuungsordnung einzuhalten

(3) Die  Anmeldungen  für  das  kommende  Kindergartenjahr  werden  jährlich  im  Monat  Jänner 

entgegengenommen.  Ein  Anspruch  auf  Aufnahme  in  den  Kindergarten  entsteht  nicht.  Die 

Verständigung  über  die  Aufnahme  oder  Ablehnung  erfolgt  schri.lich  durch  die 

Kindergartenleitung. Die Aufnahme erfolgt nach regionaler Zuständigkeit sowie nach sozialen und 

pädagogischen  Kriterien.  Bei  der  Reihung  für  die  Aufnahme  wird  zudem  folgendes 

berücksich:gt:

a. Betreuungsbedarf im Sinne der Berufstä:gkeit der Eltern

b. Alter des Kindes (ältere Kinder vor jüngeren Kindern)

(4) „In  eine  Kinderbildungs-  und  -betreuungseinrichtung,  die  kein  Förderkindergarten  oder 

Förderhort  ist,  dürfen  Kinder  mit  Behinderung  zur  Bildung,  Erziehung  und  Betreuung 

aufgenommen  werden,  wenn  die  im  Hinblick  auf  die  Art  der  Behinderung  erforderlichen 

räumlichen und personellen Voraussetzungen gegeben sind, und wenn zu erwarten ist, dass im 

Hinblick auf den Grad und die Art der Behinderung eine gemeinsame Betreuung möglich ist.“ (K-

KBBG § 3)

(5) Bestehen Bedenken bezüglich der körperlichen oder geis:gen Eignung des Kindes für den Besuch 

des Kindergartens, kann ein Gutachten von einem Arzt oder Psychologen verlangt werden.
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§2
VORSCHRIFTEN FÜR DEN KINDERGARTENBESUCH DES KINDES

(1) Der  Kindergartenbesuch  hat  regelmäßig  zu  erfolgen.  Jedes  Kind  hat  von  einem 

Erziehungsberech:gten bis spätestens 8:30 Uhr in den Kindergarten gebracht zu werden.  Die 

Erziehungsberech:gten haben für die pünktliche Übergabe sowie  die Abholung der Kinder des 

Halbtageskindergartens bis spätestens 14:00 Uhr und insbesondere die pünktliche Abholung der 

Kinder bis 16:00 Uhr durch geeignete Personen im Sinne des Kärntner Jugendschutzgesetzes zu 

sorgen.  Wiederholtes  verspätetes  Abholen  ist  ein  Grund  für  die  Beendigung  des 

Betreuungsvertrages. 

(2) Die AufsichtspAicht  im Betrieb beginnt  mit  der  persönlichen Übergabe des  Kindes an eine 

MitarbeiterIn  des  Kindergartens  und  endet  durch  die  Übergabe  an  einen 

Erziehungsberech:gten oder an eine bevollmäch:gte und schri.lich namha. gemachte Person, 

die ihre Iden:tät nachweisen kann oder den MitarbeiterInnen des bekannt ist. 

(3) Wir ersuchen um Ihr Verständnis, dass wir Kinder bei der Abholung, an Personen, die dem 

Betreuungspersonal den Eindruck vermiOeln, unter starkem EinAuss von Alkohol, Drogen o. ä. 

zu stehen, aus Gründen der Sicherheit Ihres Kindes nicht übergeben dürfen. Dies gilt vor allem  

dann, wenn die betre(enden Personen ein Fahrzeug oder Kra.fahrzeug lenken.

(4) Bei  Veranstaltungen,  die  gemeinsam  mit  den  Eltern  durchgeführt  werden,  obliegt  die  

AufsichtspAicht bei den anwesenden Erziehungsberech:gten für die eigenen Kinder.

(5) Für den Schutz der Kinder auf dem Weg zum oder vom Kindergarten und für Vorkommnisse 

außerhalb der Betriebszeiten ist der Kindergarten nicht verantwortlich.

(6) Für Auskün.e und Beschwerden sind die Kindergartenleitung oder die von ihr zu bes:mmenden 

Fachkrä.e zuständig. 

(7) Das Kind ist entsprechend gepAegt und gekleidet in den Kindergarten zu bringen. Persönliche 

Gegenstände und die Bekleidung sind deutlich lesbar mit Namen des Kindes zu versehen. Am 

besten mit einem wasserfesten S:.. 

(8) Geld oder andere Wertgegenstände dürfen nicht in den Kindergarten mitgegeben werden. 

Kuschel:ere,  Freundebücher  oder  ähnliche  persönliche  Gegenstände  dürfen  jedoch 

mitgebracht  werden.  Für  mitgebrachte  Gegenstände  übernimmt  der  Kindergarten  keine 

Ha.ung. Spielzeug darf ausschließlich an den vorgesehenen „Spieletagen“ mitgebracht werden. 

Auch hierfür wird bei Verlust oder Beschädigung keine Ha.ung übernommen.

(9) Der Kindergarten ermöglicht immer wieder Zusatzangebote externer Anbieter. Sollten Sie und 

Ihr  Kind  von  einem  dieser  Angebote  Gebrauch  machen  wollen,  möchten  wir  Sie  darauf 

aufmerksam machen, dass die AufsichtspAicht während des Angebotes dem jeweiligen externen 

Anbieter obliegt und wir für Unfälle oder Zwischenfälle in diesem Zeitraum keine Verantwortung 

übernehmen können.

(10) Erziehungsberech:gte werden im Sinne des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 

(K-KBBG)  eingeladen  und  angehalten,  an  Elternabenden  sowie  an  Informa:ons-  und 

Austauschveranstaltungen des Kindergartens teilzunehmen. Diese dienen der Zusammenarbeit 

zwischen  Elternhaus  und  Kindergarten  sowie  dem  gemeinsamen  Bildungs-  und 

Erziehungsau.rag.
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(11) Im Falle eines Unfalles Ihres Kindes im Kindergarten erklären Sie sich als Erziehungsberech:gte  

ausdrücklich damit einverstanden, dass die Fachkrä.e alle erforderlichen Sofortmaßnahmen, 

soweit  diese  von  den  gesetzlichen  Krankenversicherungsträgern  im  vorgesehenen  Ausmaß 

getragen werden, zur bestmöglichen Versorgung Ihres Kindes tre(en dürfen. Ein Exemplar der 

bestehenden Richtlinien bei Unfällen (ev. Krankheit) liegt im Kindergarten auf und wird Ihnen 

mit dem Betreuungsvertrag ausgehändigt.

(12) Fallweise werden von der Betreuungseinrichtung AusAüge organisiert.  Zusätzlich anfallende 

Kosten und Termine werden den Erziehungsberech:gten rechtzei:g bekannt gegeben. Sollte 

das Kind nicht am AusAug teilnehmen, so kann für diesen Tag leider keine Betreuung angeboten 

werden. Das Bringen des Kindes in den Kindergarten an einem angekündigten AusAugstag gilt 

seitens der Erziehungsberech:gten als Einverständniserklärung für die Teilnahme des Kindes am 

AusAug.  Sofern  VerkehrsmiOel  zur  Beförderung  notwendig  sind,  werden  ausschließlich 

konzessionierte Unternehmen damit beau.ragt. 

(13) Jede Erkrankung des Kindes oder sein sons:ges Fernbleiben ist der Leitung des Kindergartens 

oder einer Fachkra. unverzüglich bekannt zu geben. Ein erkranktes Kind darf den Kindergarten  

nicht besuchen. TriO die Erkrankung erst während des Kindergartenbesuches auf, ist das Kind 

über  Verständigung  des/der  Erziehungsberech:gten  unverzüglich  abzuholen.  Nach 

Infek:onskrankheiten  darf  der  Besuch  des  Kindergartens  erst  nach  Vorlage  eines 

entsprechenden ärztlichen Zeugnisses wieder aufgenommen werden. 

(14) Kinder mit Läusebefall dürfen erst wieder in den Kindergarten, wenn sie Laus- und Nissenfrei 

sind. 

(15) Die Verabreichung von Medikamenten in der Betreuungseinrichtung erfolgt grundsätzlich nicht. 

Ausnahmen können individuell erfolgen, jedoch nur gegen Vorlage einer ärztlichen Bestä:gung 

(Notwendigkeit, Dosierungsangaben) in begründeten Fällen, nach erfolgter Einschulung durch 

die Eltern, auf eigene Gefahr der Erziehungsberech:gten und Bereitscha. zur Durchführung 

durch die Fachkrä.e.

(16) Erziehungsberech:gte sind verpAichtet bei Änderung von Anschri., Telefonnummer, etc. dies 

der Kindergartenleitung mitzuteilen. 

(17) Während  des  Kindergartenjahres  haben  die  Kinder  mindestens  fünf  Wochen,  davon 

durchgehend zumindest zwei Wochen, außerhalb der Einrichtung zu verbringen (K-KBBG § 15 

Abs. 2)

§3
INFORMATIONEN ZUM VERPFLICHTENDEN BILDUNGSJAHR

(1) „Der  Kindergarten  hat  die  Aufgabe,  im  verpAichtenden  Kindergartenjahr  durch 

entwicklungsgemäße Erziehung und Bildung die  körperliche,  seelische,  geis:ge,  siOliche  und 

soziale  Entwicklung  im  besonderen  Maß  zu  fördern  und  nach  erprobten  Methoden  der 

Kleinkindpädagogik  die  Erreichung  der  Schulfähigkeit  zu  unterstützen.  Im  Rahmen  der 

Persönlichkeitsbildung  ist  jedes  einzelne  Kind  als  eigene  Persönlichkeit  in  seiner  Ganzheit  

anzunehmen, zu stärken und auf die Schule vorzubereiten. Seine Würde, Freude und Neugierde 

sind zu achten und zu fördern. Lernen hat unter Berücksich:gung der frühkindlichen Lernformen 

in einer für das Kind ganzheitlichen und spielerischen Art und Weise unter Vermeidung von 

starren Zeitstrukturen und schular:gen Unterrichtseinheiten zu erfolgen. Der Kindergarten hat 

durch geeignete Maßnahmen einen harmonischen Übergang in die Schule anzustreben. Bei der 

Vorbereitung auf den SchuleintriO soll den Kindern durch gemeinsame Veranstaltungen mit der  

Schule, welche die Kinder voraussichtlich besuchen werden, ein Kennenlernen der Schule und der 
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LehrerInnen ermöglicht werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und 

Schule, insbesondere im Bereich der Sprachentwicklung, kann auf ausgebildete Fachkrä.e aus 

dem  Schulbereich  zurückgegri(en  werden.  Diese  haben  gemeinsam  mit  den 

ElementarpädagogInnen ein individuelles Förderkonzept zu erarbeiten.“ (K-KBBG § 20)

(2) Laut der Gesetzesnovellierung sind die Kinder für insgesamt 20 Stunden an mindestens vier Tagen 

der Woche zum Kindergartenbesuch verpAichtet. 

(3) Das  Fernbleiben  vom  Kindergarten  während  dieser  Bildungszeit  ist  nur  im  Fall  einer 

gerechRer:gten Verhinderung des Kindes zulässig (z.B. Erkrankung des Kindes oder Angehörigen, 

außergewöhnliche  Ereignisse,  urlaubsbedingte  Abwesenheit  bis  zu  einem  Ausmaß  von  5 

Wochen).  Die  Erziehungsberech:gten  haben  die  Leitung  des  Kindergartens  von  jeder 

Verhinderung  des  Kindes  zu  benachrich:gen.  Zuwiderhandeln  kann  von  der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe sank:oniert werden.

(4) Für  jene  Kinder,  die  einen Kindergarten  im Rahmen des  verpAichtenden Kindergartenjahres 

besuchen, ist verpAichtend einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch durchzuführen. (K-KBBG § 

16a Abs. 3)

§4
BETRIEBSZEITEN

(1) Das jeweilige Kindergartenjahr beginnt am 1. September eines Jahres und endet am 31. August 

des folgenden Jahres. Kindergartenfreie Tage werden rechtzei:g bekannt gegeben.

(2) Ö(nungszeiten sind:

a. Montag bis Freitag von 6:45 Uhr bis 12:00 Uhr – Halbtag ohne Essen

b. Montag bis Freitag von 6:45 Uhr bis 14:00 Uhr – Halbtag mit Essen

c. Montag bis Freitag von 6:45 Uhr bis 16:00 Uhr – Ganztag

(3) Der Kindergarten bleibt in der nachfolgenden Zeit geschlossen:

a. In den Weihnachtsferien 

b. Vom 15. August bis 31. August 

(4) Fallweise kann der Kindergarten auch während des laufenden Betriebsjahres für zB Reinigungs- 

und Konzep:onstagen etc. geschlossen bleibt. 

(5) Die genauen Schließtage werden jeweils am Kindergartenbeginn schri.lich bekanntgegeben. 

Des Weiteren hängen die Schließtage immer im Kindergarten aus.

(6) Während der Ferienzeiten sowie an schulfreien Tagen bleibt der Kindergarten geö(net. Zur 

Erhebung des Betreuungsbedarfs erfolgt spätestens vier Wochen im Vorhinein eine 

Bedarfserhebung. Eine Anmeldung zur Betreuung ist bis spätestens eine Woche vor dem 

jeweiligen Zeitraum möglich. Nach Ablauf dieser Frist können keine weiteren Anmeldungen 

mehr entgegengenommen werden. Eine Abmeldung von der angemeldeten Betreuung ist 

grundsätzlich möglich. Diese Regelung dient der verlässlichen Personal- und Essensplanung.
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§5
BEITRÄGE

(1) Für den Besuch des Kindergartens ist vom Erziehungsberech:gten ein Beitrag zu leisten.

(2) Seitens der Kärntner Landesregierung – Abteilung 6, wird die Bildung und Betreuung Ihres Kindes 

gefördert, wodurch für Sie Betreuungskosten enRallen.

(3) Folgende Beiträge sind zu leisten:

a. 21,00 Euro pro Monat für die VerpAegung (Halbtag ohne Essen)

b. 95,00 Euro pro Monat für die VerpAegung (Halbtag mit Essen)

c. 103,00 Euro pro Monat für die VerpAegung (Ganztag)

und

d. 18,00 Euro pro Monat / Betreuungsjahr Krea:vbeitrag

(4) Die  Betreuungsbeiträge  werden  über  Lastschri.  bzw.  Einzugsverfahren  am  Monatsfün.en 

beziehungsweise am 15. jeden Monats abgebucht. Bei unberech:gten Rückbuchungen werden 

Mahnspesen und Zinsen verrechnet.

(5) Im  Kindergarten  wird  die  gesamte  VerpAegung,  d.h.  Jause  am  Vor-  und  NachmiOag,  das 

MiOagessen und alle Getränke bereitgestellt.

(6) Beitragserhöhungen  bleiben  der  „Kindernest  gem.  Kinderbetreuungsgesellscha.  mbH“  in 

Koopera:on mit der Gemeinde vorbehalten und führen nicht zur Unwirksamkeit der vorliegenden 

Vereinbarung.

(7) Die  Abwesenheit  des  Kindes  berech:gt  nicht  zur  Unterlassung  der  Beitragszahlung.  Die 

monatliche Besuchsgebühr ist ein Beitrag zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes und 

bleibt  auch  bei  außerordentlichen  Abwesenheiten  u.a.  Kurzferien,  Dauer  eines 

Urlaubsaufenthaltes, aufrecht. 

(8) Änderungen der Betreuungsmodalitäten (Halbtags ohne Essen, Halbtags mit Essen, Ganztags oder 

Anmeldung für Ferienzeiten) für das Folgemonat müssen bis spätestens 10. des aktuellen Monats 

bekanntgegeben werden, damit diese auch in Kra. treten können.

(9) Zusatzangebote, AusAüge, etc. werden separat verrechnet.

(10)Jährliche Indexanpassungen des Elternbeitrages bzw. Änderungen betre(end Förderungen wie 

z.B.  des Förderbeitrages für das verpAichtende Kindergartenjahr können ohne Änderung der 

Kindergartenordnung durchgeführt werden und treten mit Vorschreibung in Kra..

§6
AUSTRITT UND ENTLASSUNG

(1) Der Betreuungsvertrag wird mit Betreuungsbeginn des Kindes wirksam und endet durch eine 

schri.liche Kündigung durch den/die Erziehungsberech:gte(n). Das Vertragsverhältnis endet mit 

dem letzten Tag des darau(olgenden Monats. 

(2) Die  Kündigung  ist  ausschließlich  in  schri.licher  Form  bei  der  pädagogischen  Leitung  der 

Betreuungseinrichtung einzubringen. (Formulare liegen vor Ort auf)
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(3) Eine Abmeldung kann aus tri.igem Grund (zB. Verlust des Arbeitsplatzes, Umzug, etc.) unter 

Einhaltung der einmona:gen Kündigungsfrist jederzeit erfolgen. 

(4) Die Trägerin einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung darf im Einvernehmen mit der 

Leiterin und nach schri.licher Mahnung an die Erziehungsberech:gten ein Kind vom Besuch einer 

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ausschließen, wenn:

a. das Kind eine psychische oder physische Behinderung/Beeinträch:gung aufweist, die eine 

Gefährdung der anderen Kinder befürchten lässt,

b. das Kind eine psychische oder physische Behinderung/Beeinträch:gung aufweist, die eine 

schwerwiegende Störung der Erziehungsarbeit befürchten lässt,

c. die  Erziehungsberech:gten  den  Informa:onspAichten  hinsichtlich  der  Gesundheit  der 

Kinder, insbesondere bei ansteckenden Krankheiten, wiederholt nicht nachkommen,

d. Zahlungsrückstände von mehr als einem Monatsbeitrag,

e. längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund und ohne Meldung,

f. Verletzung der Bes:mmungen der Kindergartenordnung durch die Erziehungsberech:gten,

g. wiederholtes verspätetes Abholen des Kindes vom Kindergarten, oder

h. Nichtvorlage  von  erforderlichen  Gutachten  in  Zusammenhang  mit  Bedenken  über  die 

Eignung des Kindes für den Kindergartenbesuch.

§7
INKRAFTTRETEN

(1) Diese Kindergartenordnung triO mit 01. September 2026 in Kra..

(2) Bei Inkra.treten dieser Kindergartenordnung triO die Verordnung des Gemeinderates vom 

27.06.2025 Zahl 240-1/2025 außer Kra..

Der Bürgermeister:

Karl Lessiak
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